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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  zunächst  auf  ein  Sy- 
stem  aus  Reihenklemmen,  die  jeweils  an  einem  Hal- 
tefuß  ihres  Gehäuses  auf  Tragschienen  anbringbar 
sind,  wobei  zumindest  einige  Reihenklemmen  oder 
Tragstücke  mit  dem  Profil  von  Reihenklemmen  mit- 
tels  seitlicher  Haltearme  eine  Stromschiene  aufneh- 
men  können. 

Reihenklemmen  mit  seitlichen  Haltearmen  für 
Stromschinen  sind  in  den  verschidenartigsten  Ausführun- 
gen  bekannt,  beispielsweise  als  Reihentrennklemmen, 
insbesondere  als  N-Trennklemmen  (beispielsweise 
DE-U-7  613  429).  Reihenklemmen  sind  an  sich  ge- 
gen  Berühren  durch  ein  Gehäuse  aus  Isolierstoff  ge- 
schützt.  Bei  Stromschienen  in  Verbindung  mit  Rei- 
henklemmen  ist  man  aus  Sicherheitsgründen  be- 
müht,  auch  Schutz  gegen  Berühren  bereitzustellen. 
Die  verschiedenartigen  Profile  der  Reihenklemmen 
haben  bisher  in  der  Praxis  wirtschaftlich  vertretbare 
Lösungen  verhindert.  Man  ist  soweit  gegangen,  trog- 
artige  Abdeckungskanäle  bereitzustellen,  in  die  die 
Reihenklemmen  insgesamt  eingesetzt  werden  kön- 
nen  (DE-A-3  145  483). 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
System  aus  Reihenklemmen  zu  entwickeln,  das  ei- 
nen  wirtschaftlichen  Schutz  gegen  Berühren  von 
Stromschienen  und  Neutralleiterschienen  ermög- 
licht.  Auch  bei  Nulleiterschienen  ist  ein  derartiger 
Schutz  von  Interesse,  da  bei  Schieflasten  auf  den 
Nulleiter  gefährliche  Spannungen  verlagert  werden 
können. 

Die  Lösung  der  geschilderten  Aufgabe  erzielt 
man  mit  einem  System  aus  Reihenklemmen  nach  Pa- 
tentanspruch  1  .  Dabei  sind  jeweils  die  Haltearme  und 
gegebenenfalls  ein  Kontaktblock  zum  elektrischen 
Anschließen  an  der  Stromschiene  gegen  Berühren 
durch  eine  Abdeckung  zu  schützen,  die  zwischen  Ge- 
häusestellen  lagerbar  ist,  deren  Profil  der  gedachten 
Verbindung  dieser  Gehäusestellen  außerhalb  des 
Gehäuseprofils  weiterer  Reihenklemmen  des  Sy- 
stems  liegt.  Dabei  reicht  zumindest  im  berührungsge- 
fährdeten  vorderen  Bereich  das  Profil  so  nahe  an  die 
Gehäuseprofile  heran,  daß  eine  sich  über  mehrere 
angereihte  Reihenklemmen  erstreckende  Ab- 
deckung  keinen  unzulässig  breiten  Spalt  zu  den  Ge- 
häusen  der  Reihenklemmen  beläßt.  Die  Abdeckung 
kann  zwischen  Reihenklemmen,  oder  zwischen  Trag- 
stücken  mit  dem  Profil  von  Reihenklemmen,  gehalten 
werden  und  vor  weiteren  Reihenklemmen  mit  kürze- 
rem  Profil  vorbeigeführt  werden.  Wesentlich  ist,  daß 
die  die  Abdeckung  tragenden  Gehäusestellen  in  Ab- 
stimmung  auf  die  Abdeckung  so  angeordnet  sind,  daß 
auch  zu  Reihenklemmen  mit  kürzerem  Profil  kein  un- 
zulässig  breiter  Spalt  verbleibt.  Eine  unter  der  Ab- 
deckung  geführte  Stromschiene  ist  dadurch  gegen 
Berühren  geschützt  angeordnet. 

Eine  zum  Tragen  des  Gehäuses  geeignete  Rei- 

henklemme  kann  als  Reihentrennklemme,  insbeson- 
dere  als  Reihen-Neutralleiter-Trennklemme,  ausge- 
führt  sein  und  Haltearme  und  einen  Kontaktblock  zum 
elektrischen  Anschließen  an  der  Stromschiene  auf- 

5  weisen.  Diese  ist  gegen  Berühren  durch  eine  Ab- 
deckung  zu  schützen,  die  zwischen  Gehäusestellen 
lagerbar  bzw.  gelagert  ist  und  gegebenenfalls  ver- 
spannbar  ist. 

Die  Abdeckung  kann  ein  im  Querschnitt  im  Prin- 
10  zip  winkelförmiges  Profilstück  sein  und  an  seinen 

Rändern  Ausformungen  aufweisen,  die  mit  Gegen- 
stücken  des  Gehäuses  von  Reihenklemmen  sich  ver- 
rasten  können. 

Nach  einem  Ausführungsbeispiel  weist  eine  Rei- 
ls  henklemme  eine  Abdeckung  auf,  die  ein  im  Quer- 

schnitt  im  Prinzip  winkelförmiges  Profilstück  ist,  das 
an  seinen  Rändern  Ausformungen  aufweist,  die  mit 
Gegenstücken  des  Gehäuses  der  Reihenklemme 
verrasten  können.  Die  Abdeckung  kann  zumindest  an 

20  einem  Rand  kammartig  gezähnt  sein,  wobei  es  gün- 
stig  ist,  wenn  diese  Zähne  Sollbruchstellen  aufwei- 
sen.  Man  kann  dann  Zähne  dort  ausbrechen,  wo  Rei- 
henklemmen  mit  besonders  langem  Profil  einem  Vor- 
beiführen  der  Abdeckung  sonst  im  Wege  ständen. 

25  Insbesondere  ist  es  vorteilhaft,  die  Zahnbreiten  nach 
den  Teilungsbreiten  der  Reihenklemmen  auszurich- 
ten. 

Die  Abdeckung  kann  anhand  der  Einbaulage  ori- 
entiert,  im  vorderen  Randbereich  eine  Rastnut  auf- 

30  weisen  und  im  hinteren  Randbereich  eine  Steckfüh- 
rung,  wobei  ein  der  Abdeckung  zugewandter  Halte- 
arm  der  Reihenklemme  Stützpunkte  zur  Abdeckung 
bildet.  Die  Abdeckung  läßt  sich  nach  dieser  Ausfüh- 
rungsform  in  die  Steckführung  einsetzen  und  mit  dem 

35  freien  Rand  um  die  Stützpunkte  herumführen,  bzw. 
biegen  oder  ausfedern  und  mit  der  Rastnut  verrasten. 
Die  Abdeckung  ist  dann  verspannt  gehalten. 

Es  ist  vorteilhaft,  die  Abdeckung  an  ihrer  Außen- 
seite  mit  Ausnehmungen  zum  Einstecken  von  Be- 

40  Zeichnungsschildern  zu  versehen,  wie  es  an  sich  be- 
kannt  ist. 

Die  Erfindung  soll  anhand  von  in  der  Zeichnung 
grob  schematisch  wiedergegebenen  Ausführungs- 
beispielen  näher  erläutert  werden: 

45  In  FIG  1  ist  eine  Reihenklemme  in  Ansicht  der 
Breitseite  bei  eingelegter  Stromschiene  und  aufge- 
setzter  Abdeckung,  letztere  im  Schnitt,  wiedergege- 
ben. 
In  FIG  2  ist  eine  Reihentrennklemme,  teilweise  aufge- 

50  brachen  wiedergegeben,  zusammen  mit  Stromschie- 
ne  und  Abdeckung  veranschaulicht. 
In  FIG  3  ist  eine  Abdeckung  im  Querschnitt  darge- 
stellt;  die  Ansicht  kann  als  Schnitt  längs  III-III  nach 
FIG  4  verstanden  werden. 

55  In  FIG  4  ist  die  Aufsicht  auf  die  Abdeckung  nach  FIG 
3  wiedergegeben. 
In  FIG  5  ist  eine  Anreihung  von  Reihenklemmen  un- 
terschiedlicher  Größe  bei  aufgesetzter  Abdeckung  in 
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Aufsicht  veranschaulicht.  Anhand  der  Einbaulage  ori- 
entiert,  kann  FIG  5  als  Ansicht  von  vorn  auf  eine  Ver- 
teilung  verstanden  werden. 

In  FIG  1  ist  aus  einem  System  von  Reihenklem- 
men  die  Reihenklemme  1  veranschaulicht,  die  mittels 
seitlicher  Haltearme  2  eine  Stromschiene  3  aufneh- 
men  und  tragen  kann.  Der  Bereich  der  Haltearme  2 
ist  gegen  Berühren  durch  eine  Abdeckung  4  ge- 
schützt.  Das  tragende  Element  für  die  Stromschiene 
3  nach  FIG  1  kann  als  Tragstück  verstanden  werden, 
das  gegebenenfalls  keine  Klemmenfunktion  erfüllt. 
Die  Abdeckung  4  ist  im  Ausführungsbeispiel  zwi- 
schen  den  Gehäusestellen  5,  6  und  7  gelagert  bzw. 
verspannt.  Das  Profil  8  der  gedachten  Verbindung 
dieser  Gehäusestellen  liegt  außerhalb  der  Gehäuse- 
profile  9  weiterer  Reihenklemmen,  die  vor  und  hinter 
der  Zeichenebene  angeordnet  sein  können.  Zumin- 
dest  im  berührungsgefährdeten  vorderen  Bereich 
liegt  das  Profil  8  unter  Einbeziehung  von  Dichtlippen 
10  der  Abdeckung  4  so  nahe  an  dem  Gehäuseprofil 
9  weiterer  Reihenklemmen,  daß  eine  über  mehrere 
angereihte  Reihenklemmen  sich  erstreckende  Ab- 
deckung  4  keinen  unzulässig  breiten  Spalt  zu  den  Ge- 
häusen  der  Reihenklemmen  beläßt. 

Die  Reihenklemme  1  weist  einen  Haltefuß  11  auf, 
mit  dem  sie  sich  auf  einerTragschiene  üblicher  Art  an- 
bringen  läßt. 

Die  Reihenklemme  nach  FIG  2  ist  als 
Reihentrennklemme  dadurch  ausgeführt,  daß  ein  be- 
weglicher  Kontaktblock  12  zum  elektrischen  An- 
schließen  an  der  Stromschiene  3  ausgebildet  ist.  Der 
Kontaktblock  12  kann  in  der  Kontaktposition  auf  einer 
Kontaktschiene  13  durch  die  Klemmschraube  14fest- 
gelegtoderin  offener  Stellung  gegen  die  Stromschie- 
ne  3  weggerückt  festgehalten  werden.  Die 
Reihentrennklemme  nach  FIG  2  kann  auch  als 
Nullleitertrennklemme  verstanden  werden.  Die 
Stromschiene  3  ist  dann  der  Nulleiter,  der  im  ord- 
nungsgemäßen  Betrieb  keinen  Strom  führt. 

Die  Abdeckung  4  ist  im  Ausführungsbeispiel  ein 
im  Prinzip  winkelförmiges  Profilstück,  das  an  seinen 
Rändern  Ausformungen  15,  16  aufweist,  die  mit  Ge- 
genstücken  des  Gehäuses  verrasten,  wie  die  Gehäu- 
sestellen  5  und  7  bilden,  zwischen  denen  die  Ab- 
deckung  gelagert  ist. 

Anhand  der  Einbaulage  der  Reihenklemmen  in 
einer  Verteilung  orientiert,  weist  die  Abdeckung  4  in 
den  Ausführungsbeispielen  nach  den  Figuren  1  und  2 
im  vorderen  Randbereich  eine  Rastnut  (bei  16)  und 
im  hinteren  Randbereich  eine  Steckführung  (bei  15) 
auf.  Ein  der  Abdeckung  4  zugewandter  Haltearm  2 
der  Reihenklemme  bildet  vorteilhafterweise  einen 
Stützpunkt  bei  6  für  die  Abdeckung  4.  Dadurch  steht 
die  Abdeckung  4  im  montierten  Zustand  um  den 
Stützpunkt  (bei  6)  unter  Federspannung. 

Es  ist  vorteilhaft,  durch  Materialauswahl  und 
Formgebung  für  eine  ausreichende  Ausfederung  der 
Abdeckung  4  zu  sorgen.  Dadurch  erhält  man  eine  gut 

verspannte  Abdeckung.  Verständlicherweise  kann 
die  Abdeckung  auch  anhand  von  Scharnieren  oder 
Steckscharnieren  klappdeckelartig  ausgeführt  wer- 
den. 

5  Nach  einer  Weiterbildung  kann  die  Abdeckung  4 
gemäß  den  Figuren  3  und  4  zumindest  an  einem 
Rand  kammartig  gezähnt  sein,  wobei  es  günstig  ist, 
wenn  die  Zähne  Sollbruchstellen  aufweisen.  Wenn 
man  die  Dichtlippen  10  nach  den  Figuren  1  und  2ent- 

10  sprechend  gezähnt  ausführt,  erzielt  man  den  Vorteil, 
daß  man  bei  ominösen  Reihenklemmen  mit  einem 
entsprechend  breiten  Profil  Zähne  ausbrechen  kann, 
um  die  Abdeckung  an  solchen  Reihenklemmen  unge- 
hindert  vorbeizuführen. 

15  Die  Abdeckung  4  kann  vorteilhafterweise  an  ihrer 
Außenseite  Ausnehmungen  17  zum  Einstecken  von 
Bezeichnungsschildern  in  an  sich  bekannter  Art  auf- 
weisen.  In  FIG  2  sind  derartige  Ausnehmungen  am 
Gehäuse  der  Reihenklemme  veranschaulicht. 

20  In  FIG  5  sind  als  Reihentrennklemmen  ausge- 
führte  Reihenklemmen  1  und  weitere  Reihenklem- 
men  18  angereiht  dargestellt.  Die  Abdeckung  4  wird 
von  den  Reihenklemmen  1  gehalten  und  an  den  wei- 
teren  Reihenklemmen  18  vorbeigeführt.  Es  ist  gün- 

25  stig,  wenn  die  Breite  der  gezahnten  Dichtlippen  10 
auf  die  Breite  bzw.  Teilungsbreite  der  Reihenklem- 
men  bzw.  weiteren  Reihenklemmen  abgestimmt  ist. 

30  Patentansprüche 

1.  System  aus  Reihenklemmen,  die  jeweils  an  ei- 
nem  Haltefuß  (11)  ihres  Gehäuses  auf  Tragschie- 
nen  anbring  bar  sind,  wobei  zumindest  einige  Rei- 

35  henklemmen  oder  Tragstücke  mit  dem  Profil  von 
Reihenklemmen  mittels  seitlicher  Haltearme  (2) 
eine  Stromschiene  (3)  aufnehmen  können,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  die  Haltear- 
me  (2)  und  gegebenenfalls  ein  Kontaktblock  (12) 

40  zum  elektrischen  Anschließen  an  der  Strom- 
schiene  (3)  gegen  Berühren  durch  eine  Ab- 
deckung  (4)  zu  schützen  sind,  die  zwischen  Ge- 
häusestellen  (5,  6,  7)  lagerbar  ist,  deren  Profil  (8) 
der  gedachten  Verbindung  dieser  Gehäusestel- 

45  len  außerhalb  der  Gehäuseprofile  (9)  weiterer 
Reihenklemmen  (18)  des  Systems  liegt,  jedoch 
zumindest  im  berührungsgefährdeten  vorderen 
Bereich,  gegebenenfalls  durch  Dichtlippen  (10) 
der  Abdeckung  (4),  so  nahe  an  deren  Gehäuse- 

50  profil  heranreicht,  daß  eine  sich  über  mehrere  an- 
gereihte  Reihenklemmen  erstreckende  Ab- 
deckung  (4)  keinen  unzulässig  breiten  Spalt  zu 
den  Gehäusen  der  Reihenklemmen  beläßt. 

55  2.  Reihenklemme  in  einem  System  nach  Anspruch 
1  ,  die  an  einem  Haltefuß  (11)  ihres  Gehäuses  auf 
Tragschienen  anbringbar  ist  und  mittels  seitlicher 
Haltearme  (2)  eine  Stromschiene  (3)  aufnehmen 
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kann,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halte- 
arme  (2)  und  ein  Kontaktblock  (12)  zum  elektri- 
schen  Anschließen  an  der  Stromschiene  (3)  ge- 
gen  Berühren  durch  eine  Abdeckung  (4)  zu  schüt- 
zen  ist,  die  zwischen  Gehäusestellen  (5,  6,  7)  la- 
gerbar  bzw.  gelagert  ist  und  gegebenenfalls  ver- 
spannbar  ist. 

3.  Reihenklemme  mit  Abdeckung  (4)  nach  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  im  Quer- 
schnitt  im  Prinzip  winkelförmiges  Profilstück  an 
seinen  Rändern  Ausformungen  (15,  16)  aufweist, 
die  mit  Gegenstücken  des  Gehäuses  von  Rei- 
henklemmen  verrasten  können. 

4.  Reihenklemme  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  (4)  eine  im 
Querschnitt  im  Prinzip  winkelförmiges  Profil- 
stück  ist,  das  an  seinen  Rändern  Ausformungen 
(15,  16)  aufweist,  die  mit  Gegenstücken  des  Ge- 
häuses  der  Reihenklemme  verrasten  können. 

5.  Reihenklemme  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  zumindest  an 
einem  Rand  kammartig  gezähnt  ist  und  daß  diese 
Zähne  Sollbruchstellen  aufweisen  (FIG  3,  FIG  4). 

6.  Reihenklemme  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  anhand  der 
Einbaulage  orientiert,  im  vorderen  Randbereich 
eine  Rastnut  (bei  16)  aufweist  und  im  hinteren 
Randbereich  eine  Steckführung  (bei  15)  und  daß 
ein  der  Abdeckung  (4)  zugewandter  Haltearm  (2) 
der  Reihenklemme  Stützpunkte  (bei  6)  zur  Ab- 
deckung  (4)  bildet. 

7.  Reihenklemme  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  an  ihrer  Au- 
ßenseite  Ausnehmungen  (17)  zum  Einstecken 
von  Bezeichnungsschildern  an  sich  bekannter 
Art  aufweist. 

Claims 

1  .  System  of  modular  terminal  blocks  that  can  each 
be  fitted,  by  a  retaining  foot  bracket  (11)  of  their 
housing,  on  mounting  rails,  whereby  at  least 
some  of  the  modular  terminal  blocks  or  retaining 
pieces  having  the  profile  of  terminal  blocks  can 
hold  a  conductor  rail  (3)  by  means  of  lateral  re- 
taining  arms  (2),  characterised  in  that  in  each 
case  the  retaining  arms  (2)  and  possibly  a  contact 
block  (1  2)  for  electrical  connection  to  the  conduc- 
tor  rail  (3)  must  be  protected  against  electric 
shock  by  a  cover  (4),  which  can  be  mounted  be- 
tween  points  in  the  housing  (5,  6,  7)  whose  profile 
(8)  for  the  intended  connection  of  these  points  in 

the  housing  is  outside  the  housing  profiles  (9)  of 
additional  modular  terminal  blocks  (18)  of  the 
System,  but  that,  at  least  in  the  front  area  where 
an  electric  shock  hazard  exists,  the  gap  between 

5  a  cover  (4)  that  extends  over  a  plurality  of  modu- 
lar  terminal  blocks  in  a  row  and  the  housings  of 
the  modular  terminal  blocks  does  notexceed  the 
permitted  width,  possibly  by  means  of  sealing  lips 
(10)  in  the  cover  (4). 

10 
2.  Modular  terminal  block  in  a  System  according  to 

Claim  1,  which  can  be  fitted,  by  means  ofa  retain- 
ing  foot  (11)  of  its  housing,  on  mounting  rails  and 
can  hold  a  conductor  rail  (3)  by  means  of  lateral 

15  retaining  arms  (2), 
characterised  in  that  the  retaining  arms  (2)  and 
a  contact  block  (12)  for  electrical  connection  to 
the  conductor  rail  (3)  must  be  protected  against 
electric  shock  hazard  by  a  cover  (4)  which  can  be 

20  mounted  or  is  mounted  between  points  in  the 
housing  (5,  6,  7)  and  may  possibly  be  braced. 

3.  Modular  terminal  block  with  cover  (4)  according 
to  Claim  2, 

25  characterised  in  that  a  profiled  piece  which  is 
roughly  angular  in  cross  section  has  projections 
(15,  16)  at  its  edges  and  these  can  engage  with 
counterparts  on  the  housings  of  the  modular  ter- 
minal  blocks. 

30 
4.  Modular  terminal  block  according  to  Claim  2, 

characterised  in  that  the  cover  (4)  is  a  profiled 
piece  that  is  roughly  angular  in  cross  section  and 
has  projections  (15,  16)  at  its  edges  which  can 

35  engage  with  counterparts  on  the  housing  of  the 
modular  terminal  block. 

5.  Modular  terminal  block  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  the  cover  has  comb-like 

40  teeth  at  one  edge  at  least  and  that  these  teeth 
have  rupture  joints  (Fig.  3  and  Fig.  4). 

6.  Modular  terminal  block  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  the  cover,  when  in  its  fitted 

45  position,  has  a  locating  groove  (at  16)  in  the  front 
edge  zone  and  an  insertion  guide  (at  15)  in  the 
rear  edge  zone,  and  that  one  retaining  arm  (2)  of 
the  modular  terminal  block  that  is  turned  towards 
the  cover  (4)  forms  supporting  points  (at  6)  for  the 

so  cover  (4). 

7.  Modular  terminal  block  according  to  Claim  2, 
characterised  in  that  the  outside  of  the  cover 
has  recesses  (17)  for  fixing  marking  tabs  of  a 

55  type  known  per  se. 

4 
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Revendications 

1.  Systeme  comportant  des  bornes  de  connexion, 
qui  peuvent  etre  monteessurdes  rails  de  support 
respectivement  au  niveau  d'un  pied  de  fixation  5 
(11)  de  leur  boitier,  et  dans  lequel  au  moins  quel- 
ques  bornes  de  connexion  ou  elements  de  Sup- 
port  possedant  le  profil  de  bornes  de  connexion 
peuvent  loger  un  rail  conducteur(3),  au  moyen  de 
bras  lateraux  de  fixation  (2),  caracterise  par  le  fait  10 
que  respectivement  les  bras  de  fixation  (2)  et 
eventuellement  un  bloc  de  contact  (12)  pour  le 
raccordement  electrique  au  rail  conducteur  (3) 
doivent  etre  proteges  contre  tout  contact  par  un 
capot  (4),  qui  peut  etre  monte  entre  les  emplace-  15 
ments  (5,  6,  7)  du  boitier,  dont  le  profil  (8)  de  la 
liaison  convenue  de  ces  emplacements  du  boitier 
est  situe  ä  l'exterieur  des  profils  (9)  du  boitier 
d'autres  bornes  de  connexion  (18)  du  Systeme, 
mais,  au  moins  dans  la  zone  avant  dans  laquelle  20 
existe  un  risque  de  contact,  se  rapproche,  even- 
tuellement  par  des  levres  d'etancheite  (1  0)  du  ca- 
pot  (4),  suffisammentdu  profil  du  boitier  des  bor- 
nes,  qu'un  capot  (4),  qui  s'etend  sur  plusieurs 
bornes  de  connexion  rangees  les  unes  ä  cöte  des  25 
autres,  ne  laisse  subsister  aucune  fente  d'une 
largeur  inadmissible  par  rapport  aux  boTtiers  des 
bornes  de  connexion. 

5.  Borne  de  connexion  suivant  la  revendication  4, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  capot  possede,  au 
moins  sur  un  bord,  des  dents  disposees  ä  la  ma- 
niere  d'un  peigne  et  que  ces  dents  possedent  des 
points  de  rupture  de  consigne  (f  igure  3,  f  igure  4). 

6.  Borne  de  connexion  suivant  la  revendication  4, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  capot,  Oriente  en 
fonction  de  la  position  de  montage,  possede  au 
niveau  de  son  bord  avant,  une  rainure  d'enclique- 
tage  (en  16)  et,  au  niveau  de  son  bord  arriere,  un 
guide  d'enfichage  (en  15)  et  qu'un  bras  de  fixa- 
tion  (2),  tourne  vers  le  capot  (4),  de  la  borne  de 
connexion  forme  des  pointes  d'appui  (en  6)  pour 
le  capot  (4). 

7.  Borne  de  connexion  suivant  la  revendication  2, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  capot  comporte, 
dans  sa  face  exterieure,  des  evidements  (17) 
pour  l'enfichage  de  plaques  signaletiques  d'un 
type  connu  en  soi. 

2.  Borne  de  connexion  dans  un  Systeme  suivant  la  30 
revendication  1,  qui  peut  etre  montee  sur  des 
rails  de  support  au  niveau  d'un  pied  de  fixation 
(11)  de  son  boitier  et  peut  logerun  rail  conducteur 
(3),  au  moyen  de  bras  lateraux  de  fixation  (2),  ca- 
racterisee  par  le  fait  que  les  bras  de  fixation  (2)  35 
d'un  bloc  de  contacts  (12)  pour  le  raccordement 
electrique  au  rail  conducteur  (3)  doivent  etre  pro- 
teges  vis-ä-vis  d'un  contact  par  un  capot  (4),  qui 
est  monte  ou  peut  etre  monte  et  peut  etre  even- 
tuellement  serre  entre  les  emplacements  (5,6,7)  40 
du  boitier. 

3.  Borne  de  connexion  comportant  un  capot  (4)  sui- 
vant  la  revendication  2,  caracterisee  par  le  fait 
qu'un  element  profile,  en  principe  en  forme  de  45 
corniere  en  coupe  transversale,  comporte,  au  ni- 
veau  de  ses  bords,  des  moulures  (15,16),  qui 
peuvent  s'encliqueter  avec  des  elements  antago- 
nistes  du  boitier  de  bornes  de  connexion. 

50 
4.  Borne  de  connexion  suivant  la  revendication  2, 

caracterisee  par  le  fait  que  le  capot  (4)  est  un  ele- 
ment  profile  en  principe  en  forme  de  corniere  en 
coupe  transversale,  qui  possede,  au  niveau  de 
ses  bords,  des  moulures  (15,16)  qui  peuvent  55 
s'encliqueter  avec  des  elements  antagonistes  du 
boitier  de  la  borne  de  connexion. 

5 
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